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ZUS  ATZCIBEREINKOMMEN

zum  Gesamtvertrag  der  VersicherungsanstaIt  öffentlich  Bediensteter,  Eisenbahnen  und Berg-

bau (BVAEB)

einerseits  und  der  Bundeskurie  der  niedergelassenen  Ärzte

in der  Österreichischen  Ärztekammer  andererseits.

Die zwischen  der  Kurie  der  niedergelassenen  Ärzte  der  Ärztekammer  für  Vorarlberg  und der

Österreichische  Gesundheitskasse  (als  Rechtsnachfolgerin  der  VGKK)  abgeschlossene  Ände-

rung  der  gesamtvertraglichen  Vereinbarung  betreffend  erweiterte  Teilung  von  Vertragsarztstel-

len (erweitertes  Job-Sharing)  vom  30.6.2015,  gültig  ab 1.1.2022,  gilt im Bundesland  Vorarlberg

auch  für  die BVAEB  mit der  Maßgabe,  dass  anstelle  der  ÖGK  die BVAEB  tritt  und trotz  geson-

derter  Abrechnung  der  Teil-Vertragsärzte  Erstordinationen  nur einmal  pro Patient  und Leis-

tungsmonat  abgerechnet  werden  können.

Dieses  Zusatzübereinkommen  tritt  am 1.1.2022  in Kraft.

VP OMR

Öste  i er

Bundeskuri  er  r:, cn Arzte:

.  scher
Obmann  ; T,2ü23 Präsident

Wien

Versicheru  It :  Bediensteter

')o Der  Generaldirektor


